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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
(gültig ab 1.1.2012) 

 
I. Geltungsbereich, Abweichende Bedingungen, Teilunwirksamkeit 
 
1. Unsere Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte zwischen uns und dem Kunden. Sie gelten spätestens 

mit Entgegennahme der Ware oder Leistung seitens des Kunden als vereinbart. 
 
2. Abweichende Bedingungen des Kunden widersprechen wir hiermit auch für zukünftige Geschäfte; sie sind für uns nur verbindlich,  

soweit wir sie ausdrücklich schriftlich im Einzelfall anerkennen. 
 

3.    Die Unwirksamkeit einer Klausel oder eines Teils davon berührt die Wirksamkeit des übrigen Teils nicht. 
 
II.       Angebote, Beschaffenheitsangabe, Schriftform 
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und gelten für die Lieferung von Materialien vorbehaltlich der Verfügbarkeit auf einem Pontax-

eigenen Lager. Kostenvoranschläge, Kostenschätzungen und Frachtangaben beinhalten keine Festpreise.  
Angebotsunterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

 
2. Auskünfte, Empfehlungen, Angebote und Vereinbarungen unserer Mitarbeiter sowie vertragliche Nebenabreden, Vorbehalte,  

Änderungen, Ergänzungen bedürfen zu Ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 
 
3.  Unsere Angaben über die Beschaffenheit der Ware, wie z.B. Muster, Proben, Analysen, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-,  

Qualitäts- und Maßangaben sowie Normen, sind nur annähernd maßgebend (Rahmenangaben), sofern wir sie nicht ausdrücklich 
schriftlich als Zusicherung deklarieren. 

 
III.      Preise 
 
1. Eine Erhöhung der im Vertrag angegebenen Preise ist zulässig, wenn die vereinbarte Lieferfrist mehr als 4 Monate beträgt.  

Die Erhöhung darf bei Lieferfristen bis zu 6 Monaten bis zu 3 %, bei längeren Lieferfristen nicht mehr als 6 % betragen.  
Voraussetzung für eine Preiserhöhung bei Festpreisen ist die Erhöhung der Selbstkosten (z.B. Ansteigen der Materialkosten und Löhne, 
Erhöhung von Importabgaben und Steuern).  
Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5 %, so kann der Kunde durch schriftliche Erklärung binnen 3 Wochen seit Eingang der Mitteilung 
über die Preiserhöhung vom Vertrag zurücktreten. 
 

2. Festpreise mit Preisbindungsfrist verlieren Ihre Gültigkeit mit Ablauf derselben auch ohne ausdrücklichen Widerruf. 
 

3. Frachtfrei gestellte Preise stehen unter der Bedingung unbehinderten Verkehrs. 
 

4. Für Nachbestellungen gelten die Preise des vorangegangenen Geschäfts nur, wenn wir sie ausdrücklich bestätigen. 
 
IV. Lieferung, Gefahrübergang 
 
1. Die Liefermenge wird verbindlich nach unserer Wahl nach einer der handelsüblichen Methoden festgestellt. Handelsübliche  

Minder- oder Mehrlieferungen der verkauften Menge gelten als Vertragserfüllung. Maßgebend für die Qualität sind die von der  
Versandstelle festgestellten Daten. Übernahme der Ware durch den Kunden/Spediteur/Transporteur gilt als Beweis für Menge,  
einwandfreie Umhüllung und Verladung. 

 
2. Nur schriftlich bestätigte Liefertermine/-fristen sind für uns verbindlich. Alle Liefertermine/-fristen stehen unter der Bedingung, daß 

Transportwege und Transportmittel im üblichen Umfang zur Verfügung stehen und gelten als eingehalten, wenn die Ware die Liefer-
stelle so rechtzeitig verläßt, daß sie bei üblicher Transportzeit termingerecht beim Empfänger eintrifft. 
Wir werden von unserer Lieferpflicht frei, soweit wir selbst unverschuldet nicht ordnungsgemäß beliefert werden. 
 

3.  Der Kunde hat bei der Abnahme mitzuwirken und uns rechtzeitig auf erschwerte Auslieferungsverhältnisse (z.B.: schlechte Zufahrt,  
langer Schlauchweg) hinzuweisen. 

 
V. Lieferstörungen 
 
 Von uns nicht zu vertretende Umstände und Ereignisse, die die Lieferung verhindern oder wesentlich erschweren, befreien uns für die 

Dauer ihrer Auswirkungen von unserer Lieferpflicht. Der Käufer kann uns nach Ablauf von 4 Wochen eine angemessene Nachfrist mit 
dem Hinweis setzen, daß er nach Ablauf der Nachfrist die Lieferung ablehne. 

 
VI. Mängelrüge 
 
1. Der Kunde hat bei Ware und Verpackung alle offensichtlichen und erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen nach Ab-

lieferung, in jedem Fall aber vor Weiterverkauf, Verarbeitung, Vermischung, Verbrauch oder Einbau binnen 14 Tagen, im kaufmänni-
schen Verkehr iSd § 24 AGB, unverzüglich, schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel hat der Kunde unverzüglich nach ihrer Entdeckung - 
spätestens vor Ablauf eines halben Jahres seit Ablieferung schriftlich geltend zu machen. Kommt der Kunde den vorgenannten Ver-
pflichtungen nicht nach, gilt die Ware als genehmigt. Die Rüge einer Lieferung oder Leistung berechtigt nicht zur Ablehnung weiterer 
Lieferungen oder Leistungen aus demselben oder einem anderen Vertrag. 

 
2. Der Kunde hat uns Transportschäden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und gegenüber dem Frachtführer zu dokumentieren. 
 
3.  Maßnahmen zur Schadensminderung gelten nicht als Mängelanerkenntnis. Durch Verhandlungen über etwaige Rügen verzichten wir 

nicht auf den Einwand, daß die Rüge nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet oder sonst ungenügend gewesen sei. 
 



P
O

N
T

A
X

Gesellschaft

für Strahlenschutz

Engineering

Spezialbaumaterialien

Abschirmarbeiten

Postfach 7106
57368 Lennestadt

Tel. 02721 71560
Fax. 02721 715611

info@pontax.de

 

 2

VII. Gewährleistung, Haftung 
 
1. Bei berechtigter Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl nach oder liefern Ersatz gegen Rücknahme der fehlerhaften Ware. Bei 

Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung kann nach Wahl des Kunden Herabsetzung der Vergütung oder Rückgän-
gigmachung des Vertrages verlangt werden. Soweit Ansprüche gegen Dritte bestehen, können wir verlangen, daß Ansprüche gegen 
uns erst nach vergeblicher gerichtlicher Inanspruchnahme des Dritten geltend gemacht werden. 

 
2.  Mit Ausnahme der Schadenersatzansprüche wegen zugesicherter Eigenschaften haben wir bei Verletzung vertraglicher Pflichten nur 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Bei Verzug und Unmöglichkeit haften wir auch bei Fahrlässigkeit, jedoch nur in Höhe der 
Mehraufwendungen für einen Deckungskauf oder eine Ersatzlieferung. 
Etwaige Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes werden durch die vorstehenden Vorschriften nicht begrenzt oder ausge-
schlossen. 
 

VIII. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung 
 
1. Unsere Rechnungen sind bar ohne Abzug sofort nach Zugang bzw. nach besonderer Zahlungsvereinbarung zahlbar. Der Kunde ist nur 

dann zur Aufrechnung bzw. zur Zurückbehaltung berechtigt, wenn die Gegenforderungen rechtskräftig festgestellt, entscheidungsreif 
oder unbestritten sind. 

 
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Wenn wir Wechsel oder Schecks annehmen, so nur 

erfüllungshalber oder vorbehaltlich Diskontierungsmöglichkeiten gegen sofortige Vergütung aller Spesen. Zur rechtzeitigen Vorlage von 
Wechseln oder Schecks sind wir nicht verpflichtet. 

 
3.  Unsere Mitarbeiter sind ohne schriftliche Vollmacht nicht zur Entgegennahme von Zahlungen oder zu sonstigen Verfügungen berech-

tigt. 
 
IX. Zahlungsverzug, Bonitätszweifel 
 
1. Bei Zahlungsverzug werden alle gewährten Rabatte, Skonti und sonstige Vergünstigungen hinfällig. 
 
2.  Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere er seine Zahlungen einstellt oder ein Scheck nicht 

eingelöst wird, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die  Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, sind wir be-
rechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks/Wechsel angenommen haben; wir sind außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen; wir können ferner weitere Lieferungen nicht nur aus dem jeweiligen, son-
dern auch aus anderen Verträgen ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige Barzahlung aller Lieferungen ver-
langen. 

 
X. Eigentumsvorbehalt, Sicherungen 
 
1. Gesicherte Forderungen, Freigabe bei Übersicherung. Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen, auch Saldoforderungen, die 

uns, gleichgültig, aus welchem Rechtsgrund, gegen den Kunden zustehen, werden die nachfolgenden Sicherheiten eingeräumt. Dies 
gilt auch bei Entgegennahme von Wechseln und Schecks bis zu deren Einlösung. Übersteigt deren Wert die Forderungen um insgesamt 
mehr als 20 %, so sind wir insoweit auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

 
2. Eigentumsvorbehalt, Be- und Verarbeitung, Vermischung und Verbindung. Die Ware bleibt bis zur Vollbezahlung aller bestehenden 

Forderungen unser Eigentum. Be- und Verarbeitung erfolgen stets für uns unter Ausschluß des Eigentumserwerbs des Be- oder Verar-
beiters nach § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Wird die Ware mit anderen Gegenständen vermischt, verbunden oder verar-
beitet, so tritt der Kunde, soweit wir nicht ohnehin Miteigentümer der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehalts-
ware (Einstandspreise) zu dem der anderen Ware im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung geworden sind, schon 
jetzt sein Eigentums- bzw. Miteigentums- und Besitzrecht an der neuen Gesamtheit an uns ab und verwahrt sie für uns. Verpfändung 
oder Sicherheitsübereignung unseres Eigentums/Miteigentums sind untersagt. 

 
3. Verlängerter Eigentumsvorbehalt. Für den Fall, daß der Kunde unsere Ware (be- oder verarbeitet, vermischt oder verbunden) veräußert, 

tritt er hiermit schon jetzt alle daraus entstehenden Forderungen gegen seinen Kunden, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen 
enthalten, mit allen Nebenrechten, insbesondere Sicherheiten und dem Anspruch auf Bestellung einer Sicherungshypothek (§ 648 
BGB), an uns ab. Veräußert der Kunde unsere Ware nach der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit uns nicht gehörender 
Ware, so sind wir neben Mitberechtigten Gesamtgläubiger (Treuhänder); hilfsweise ist die Forderung des Kunden gegen seinen Kunden 
nach dem Verhältnis des Verkaufswerts der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum Wert der vom Kunden verkauften Ware abgetre-
ten. Die Abtretung an uns betrifft immer den noch realisierbaren Teil der Forderung. Auf unser Verlangen wird der Kunde die Abtre-
tung offenlegen und uns die nötigen Auskünfte und Unterlagen geben. Ferner tritt der Kunde hiermit künftige Ansprüche wegen 
Schäden an der von uns gelieferten Ware an uns ab. 

 
XI. Abtretungsverbot 
 

Der Kunde kann Ansprüche, die ihm gegenüber uns zustehen, nur mit unserer Zustimmung abtreten, verpfänden oder in sonstiger 
Weise darüber verfügen. 

 
XII. Gerichtsstand, Rechtswahl 
 
1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden ist ausschließlicher  

Gerichtsstand der Sitz unserer Gesellschaft. 
 
2.  Für den Vertrag ist deutsches Recht, so wie es für Geschäfte zwischen Inländern im Inland gilt, ausschließlich maßgebend. 


